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Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD)
Drs.-Nr.: 7/339
Thema: Aktivitäten der „Sächsischen Begegnungsstätte“ (SBS)

und der Muslimbruderschaft im ersten Halbjahr 2019

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrage der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die

Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:

Der Staatsregierung liegen Erkenntnisse vor, deren Mitteilung überwiegende
Belange des Geheimschutzes (Art. 51 Abs. 2 Verfassung des Freistaates

Sachsen [SächsVerf]) entgegenstehen. Es handelt sich dabei um Informatio—
nen, die gemäß Nummer 8 in Verbindung mit den Nummern 3.3 der Verwal-

tungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung über die Behandlung von
Verschlusssachen vom 4. Januar 2008 (SächsABi. Sonderdruck Jg. 2008) als

Verschlusssache eingestuft wurden. Die Einstufung ist zur Sicherstellung der

Funktionsfähigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) Sachsen
und zum Schutz nachrichtendienstlicher Zugänge erforderlich. Die Informati-
onen sind durch nachrichtendienstliche Mittel (§ 5 Abs. 1 Gesetz über den
Verfassungsschutz im Freistaat Sachsen [SächsVSG]) erlangt worden. Die

Weitergabe dieser Informationen würde die eingesetzten Methoden der
Nachrichtenbeschaffung offenbaren oder Rückschlüsse auf die Art nachrich-

tendienstiicher Zugänge ermöglichen und somit die Arbeitsfähigkeit des LfV

Sachsen gefährden. Im Falle des Einsatzes von Personen nach § 5 Abs. 1
SächsVSG stehen" zudem Rechte Dritter im Sinne von Art. 51 Abs. 2 S'a'chs—
Verf entgegen. Diese Personen wären bei einer Mitteilung in ihren Grundrech-

ten auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person gefährdet.

Die Staatsregierung trifft eine Schutzpflicht gegenüber diesen Personen, wes-
halb sie insoweit jegliche Handlungen zu unterlassen hat, die zu deren Ent-

tarnung führen könnten.
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Darüber hinaus ist das Vertrauen in die Fähigkeit eines Nachrichtendienstes, die Identität

der für ihn tätigen Personen zu schützen, für seine Funktionsfähigkeit essenziell. Die
Mitteilung von Erkenntnissen, die Rückschlüsse auf nachrichtendienstliche Zugänge zu-
lassen, würde sich nachhaltig negativ auf die Fähigkeit des LfV Sachsen auswirken, künf-
tig solche Zugänge zu gewinnen bzw. solche Kontakte fortzuführen.

Eine solche mögliche dauerhafte Beeinträchtigung von Rechtsgütern war mit dem In-
formationsinteresse des Abgeordneten abzuwägen. Die Abwägung ergab, dass insbe-
sondere der Geheimschutz gegenüber dem lnformationsanspruch des Abgeordneten
das gewichtigere Rechtsgut ist.

Die Staatsregierung hat in die Abwägung einbezogen, ob andere Formen der Informa-
tionsübermittlung möglich sind, die das lnformationsinteresse des Parlaments unter
Wahrung berechtigter Geheimhaltungsinteressen der Staatsregierung befriedigen. inso-
weit ist die Staatsregierung zu dem Ergebnis gekommen. dass der erforderliche Geheim-
schutz sowie der Schutz Dritter nur dann hinreichend gewährleistet werden können,
wenn die lnformationsübermittiung unterbleibt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Parlamentarischen Kontrollkommission auf deren
Verlangen weitergehende Auskunft erteilt werden kann.

Frage 1:
Hat die Staatsregierung seit dem Zeitpunkt der Antworten auf die Kleinen Anfragen
Drs.-Nr.: 6/14741 und Drs.-Nr.: 6/15198 neue Erkenntnisse darüber, inwiefern sich
die „Sächsische Begegnungsstätte“ durch tatsächliches Handeln von Kontakten
und Vernetzungen der Muslimbruderschaft löste oder aber beibehielt bzw. ggf. so-
gar ausbaute? Wenn ja, welche? (Bitte aufschlüsseln nach bekannten Kappun-
genlNeuaufnahmen von Kontakten, Förderungen usw.)

Frage 2:
Sofern es tatsächliche Anhaltspunkte im Sinne der ersten Teilfrage von Frage 1.
gibt: Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung über die Ernsthaftigkeit und
Dauerhaftigkeit der Distanzierung der SBS von der Muslimbruderschaft? Sofern
das Gegenteil zutrifft: Sind insbesondere Verbindungen zum „Verbund der Euro-

päischen Institute für Humanwissenschaften“ (iESH), dem „Deutschen Informati-
onsdienst über den Islam“ (DIDI), der „Föderation Islamischer Organisationen in

Europa“ (FIOE) undloder dem „Europäische Rat für Fatwa und Forschung“ be-
kannt? Wenn ja, in welchem Umfang?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2:

Es wird auf die Vorbemerkung wird venNiesen.
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Frage 3:
lst der Staatsregierung bekannt, ob und wenn ja, welche weiteren Objekte die SBS
seit dem Zeitpunkt der Antwort auf die Kleine Anfrage Drs. 6I11387 mithin im Jahr
2018 und 1. HJ 2019 erworben oder angemietet hat bzw. im umgekehrten Falle wie-
der aufgegeben hat und wie sich die Besucherzahlen insgesamt entwickeln?

Die SBS teilt auf ihrer Webseite www.sbs—net.de mit, dass die Standorte in Görlitz, Mei-

ßen und Riesa geschlossen und die Objekte in Pirna und Zittau an andere Vereine über-
geben worden seien. lm Ubrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

Frage 4:
Die Staatsregierung hatte sich zuletzt darum bemüht, Erkenntnisse zum vermehr-
ten Agieren der SBS außerhalb von Sachsen zu sammeln, das wiederrum einen
Einfluss auf das Vor-Ort Verhalten der SBS in Sachsen hat bzw. haben kann (vgl.
Antwort auf Frage 4. der Kleinen Anfrage Drs.-Nr.: 6I14741). Welche neuen Er-
kenntnisse hat die Staatsregierung bei ihrer lnformationssammlung erlangt?

Frage 5:
Hat die Staatsregierung seit dem Zeitpunkt der Antwort auf die Kleine Anfrage
Drs.-Nr.: 6I14741 neue Erkenntnisse darüber, ob und in welchem Umfang die
Muslimbruderschaft bzw. die IGD bzw. seit Umbenennung die DMG in Sachsen
verdeckt oder offen tätig geworden ist? (Bitte aufschlüsseln nach Datum, Ort, Art
der Aktioanrojekte und Teilnehmer, sofern es sich um offene Tätigkeiten handelt)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 4 und 5:

Der Staatsregierung liegen keine neuen Erkenntnisse im Sinne der Fragestellungen vor.
Es wird auf die Vorbemerkung ven/viesen.

Mitffr'eündlichenGrüßen

! ;
. I/ {] __.‚4 „„ „„,

räf. Dr. Roland Wöller
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